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Das WPK-Handbuch unterliegt dem Änderungsdienst.

Der Revisionsstand ist auf der Fußleiste vermerkt mit Freigabe durch Unterschrift auf der ersten Seite. 

Vorbemerkung zum Musterhandbuch:

Das WPK-Handbuch in allen Teilen, mit den zugehörigen Formblättern, Arbeitsanweisungen und Unterlagen ist als Muster zu verstehen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit.

Anforderungen aus Normen, Vorschriften und Regelwerken nur auszugsweise erfasst.

Das Musterhandbuch soll als Basis für kleine und mittelständige Unternehmen dienen, ihr eigenes WPK-System in ihrem Betrieb aufzubauen oder ein vorhandenes zu ergänzen.

Ergänzungen und Hinweise der Redaktion werden immer kursiv dargestellt.
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1 
Anwendungsbereich

Dieses WPK-Handbuch dient der Sicherstellung der Qualität unserer Produkte im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit, die Sicherstellung und dem Nachweis von Konformitätskriterien.

Dies betrifft insbesondere Produkte des Metall- und Stahlbaus welche den Anforderungen der EN 1090-1, der DIN EN ISO 3834 und oder weiteren Regelwerken unterliegen.

Die Anwendung dieses WPK-Handbuches kann sich durch einen oder mehrere folgender Punkte ergeben:

· Vertragsanforderungen der beteiligten Parteien

· eine Anwendungsnorm

· durch behördliche und / oder normative Anforderungen

· Anforderungen an ein WPK-System

Die im WPK-Handbuch genannten Forderungen werden im Gesamten angewandt oder nur abschnittsweise, falls einzelne Anforderungspunkte das jeweilige Produkt nicht betreffen.

Das Handbuch ist für alle an der Herstellung des betreffenden Produktes beteiligten Parteien verbindlich.

Die Geschäftsleitung der MUSTERMANN Metallbau verpflichtet sich die Umsetzung des Handbuches zu gewährleisten und zu kontrollieren. Gegebenenfalls kann die Geschäftsleitung Fachpesonal zu ihrer Unterstützung benennen.

__________________________
___________________________________

Ort, Datum



Unterschrift Geschäftsleitung

2 
Betrieb: Vorstellung, Produkte, Anfahrt, Organisationsstruktur, Organigramm 
2.1
Unser Betrieb

Die MUSTERMANN ist ein Mittelständiges Unternehmen aus dem sächsischen Dresden.

Sie wurde 1928 vom Handwerksmeister Kurt Mustermann gegründet und fertigte in ihren Anfangsjahr Metallzäune und schmiedeeiserne Elemente.

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde der Betrieb durch den Enkel Max Mustermann fortgeführt.

1992 wurde unser Betrieb mit dem „Kleinen Eignungsnachweis“ nach DIN 18800-7 qualifiziert.

Derzeitig in der Klasse B nach DIN 18800-7:2008-11

2002 erfolgte die Erweiterung für Nichtrostende Stähle nach DIBt-Zulassung Z30.3-6

Zur Zeit arbeiten wir mit 15 Mitarbeitern am Standort Dresden.

2012 erfolgte die Zertifizierung nach DIN EN 1090-1 für Stahlbauten in der EXC 2

2.2
Lageplan und Anschrift


Ergänzen Sie hier die entsprechenden Angaben.

2.3 
Produkte und Dienstleistungen

Im Bereich Metallbau fertigt und montiert die MUSTERMANN Türen, Fenster und Wintergärten aus Aluminiumprofilen.
Ausführliche Beschreibung aller der hergestellten Produkte

Im Bereich Stahlbau fertigt und montiert die MUSTERMANN Stahlkonstruktionen, Treppen, Geländer und Podeste.

Nach unserer Zertifizierung als Schweißfachbetrieb und Hersteller von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090-1 Ausführungsklasse EXC 2 können wir unseren Kunden Stahlkonstruktionen bis zur Stahlsorte S355 in Blechdicken bis 25mm und Kopf- bzw. Fussplatten bis 50mm für den vorwiegend ruhenden Bereich anbieten.

Entsprechende Schweißverfahrensprüfungen für den Einsatz des S355 liegen vor.
2.4 
Zertifikate / Zulassungen

· Zertifikat über die Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 1090-1 in der Ausführungsklasse EXC 2

· Schweißzertifikat zu o. g. WPK-Zertifikat für den Einsatz der Schweißverfahren 


111 Lichtbogenhandschweißen (E)

      135 Metall-Aktivgasschweißen (MAG)

      141 Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)

für die allgemeinen Baustähle bis einschließlich S355

· Nichtrostende Stähle nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6 wenn zutreffend
· ………………………….
2.5  
Mitgliedschaften

Berufsgenossenschaft, Handwerkerverbände, u. ä. 

2.6  
Organisation

Die Organisation des Betriebes ist in einem Organigramm ersichtlich:
Anlage 2-6 Organigramm

2.7
Normen und Regelwerke

Die für unsere Fertigung und Montage geltenden Normen werden einmal jährlich aktualisiert.


Anlage 2-7 Normen und Regelwerke

2.8
Management / Betriebsleitung
Das Management / die Betriebsleitung übt seine Tätigkeit im Sinne der DIN EN 1090 geplant aus. Grundlage für diese Tätigkeit ist unser WPK-Handbuch:

- welches die erforderlichen Bewertungen festgelegt, wie die Anforderungen eines 

   Auftrages geprüft werden 

- mit einem Organigramm in dem die Verantwortlichkeiten festgelegt werden

- welches Grundsätze und organisatorische Regelungen für Kontrollen und Prüfungen 

   
   festlegt

- welches Dokumente für den jeweiligen Herstellungsschritt und Prüfschritt vorgibt

- welches Belege erstellt oder vorhält, die die ausgeführten Kontrollen und Prüfungen 

dokumentieren und belegen, dass diese von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

3  
Personal, Schweißtechnisches Personal und WPK-Personal

3.1
Allgemeines


Wir die Fa. MUSTERMANN Metallbau stellen qualifiziertes und befähigtes Personal für die Planung, Ausführung und Überwachung der allgemeinen und schweißtechnischen Fertigung entsprechend den vorgeschriebenen Anforderungen zur Verfügung.

Zerstörungsfreie Prüfungen werden von zertifiziertem Prüfpersonal bzw. Fremdpersonal durchgeführt.

3.2
Verantwortlicher WPK (vWPK) / Stellvertreter WPK (sWPK)

Der WPK-Verantwortliche ist für die Einhaltung der im WPK-Handbuch beschriebenen Vorgänge zur Sicherstellung der Konformität der herzustellenden und hergestellten Produkte entsprechend den Anwendungsnormen insbesondere der DIN EN 1090-1 zuständig.


Er ist weiterhin verantwortlich für die Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung.

Zu seinen Aufgaben zählen die Vertrags- und Konstruktionsprüfung, die Endabnahme der Produkte und die Koordinierung des Dokumentenflusses (QM-Doku).

Er hat weiterhin die Aufgabe alle Maßnahmen zu veranlassen, die im Hinblick auf die festgelegten Qualitätsanforderungen notwendig sind. Dazu gehören nicht nur die  fachgerechte Ausführung sondern auch deren Kontrolle, Prüfung und das Einleiten von gegebenenfalls erforderlichen Korrekturmaßnahmen.

Er ist befugt Anweisungen zu treffen, die notwendig sind um die Konformität von festgelegten Eigenschaften an das Produkt zu gewährleisten. 
Die Aufgaben und die Verantwortungen des WPK-Verantwortlichen sind in der Stellenbeschreibung „WPK-Verantwortlicher“ festgeschrieben.

Anlage 3-2 Stellenbeschreibung Verantwortlicher WPK (vWPK)

3.3
Schweißaufsichtsperson (SAP)

Die Schweißaufsichtsperson(en) (SAP) tragen die Verantwortung für Qualitätsmaßnahmen in schweißtechnischen Belangen und sind mit hinreichender Vollmacht ausgestattet um alle notwendigen Maßnahmen veranlassen zu können.

Die Schweißaufsicht hat entsprechend dem Organigramm die Verantwortung für die gesamte Schweißtechnik für die mit Schweißen verbundenen Tätigkeiten im Sinne der DIN EN ISO 3834.

Dies gilt insbesondere auch für den Einsatz der Schweißer und für die regelmäßige Vorbereitung / (Durchführung nach Anerkennung) der Schweißerprüfungen nach 

DIN EN ISO 9606-1. Unsere SAP(s) üben ihre Tätigkeiten entsprechend die in DIN EN ISO 14731 genannten Arbeits- und Verantwortungsbereiche aus.
Die Aufgaben und Verantwortungen unserer Schweißaufsicht sind geregelt und festgelegt in der Stellenbeschreibung.


Anlage 3-3 Stellenbeschreibung Schweißaufsichtsperson (SAP)

3.4
Schweißer / Bediener

Unsere Schweißer sind entsprechend den Erfordernissen der DIN EN 1090 ausgebildet und nach DIN EN ISO 9606-1 / DIN EN ISO 9606-2 / DIN EN 1418 (Bediener) / DIN EN ISO 17660-1/2 (Betonstahlschweißen) geprüft.

Die Anzahl und Qualifikation wird entsprechend den eingesetzten Verfahren und Werkstoffen ausgewählt und erweitert.

Anlage 3-4 Schweißer- und Bedienerliste

4
Personal zur Prüfung und Überwachung

4.1 
Allgemeines

Wir verfügen über ausreichendes und befähigtes Personal für die Planung, Ausführung und  Beaufsichtigung der Überwachung und Prüfung der allgemeinen und der schweißtechnischen Fertigung entsprechend der vorgeschriebenen Anforderungen.

4.2
Personal für zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP)

Sind vertraglich oder durch Vorschriften geforderte schweißtechnische Prüfungen durchzuführen, wird grundsätzlich nach DIN EN 473 geprüftes internes oder externes Personal eingesetzt.
Die allgemeine Sichtprüfung (nicht VT mit Stufen) wird durch die vSAP organisiert und durchgeführt.
Anlage 4-2 Prüfpersonal

4.3
Personal für zerstörende Prüfungen / sonstige Prüfungen


….
wird bei Erfordernis extern vergeben

oder internes Personal wird für: 

 

- für Makroschliffe



- für Zugversuche



- für Bruchprüfungen von Schweißerprüfungen



eingesetzt.

5
Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung
5.1 
Allgemeines

Wir überprüfen die konstruktiven und vertraglichen Anforderungen, welche vom Kunden an uns gestellt werden, hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Konstruktions- und Planungsunterlagen, sowie normativer und gesetzlicher Vorschriften.

Es wird weiterhin geprüft, ob alle Informationen und Mittel für eine fachgerechte Herstellung der Produkte vorhanden sind. Gegebenenfalls werden benötigte Informationen beschafft.

Sofern eine Ausführungsklasse vorgeschrieben ist, erfolgt die Prüfung des Geltungsbereiches unserer Zertifizierung, sowie unserer technischen und personellen Voraussetzungen zur fachgerechten Erfüllung des Auftrages.

5.2 
Überprüfung der Anforderungen

Die Überprüfung der Anforderungen und die technische Überprüfung werden vor Erstellung des Angebotes und vor Bestätigung des Auftrages durchgeführt. Dadurch stellen wir sicher, dass wir nur Angebote abgeben, bei denen auch alle Voraussetzungen beiderseits erfüllt werden. Die Auftragsprüfung soll sicherstellen, dass die zum Angebotszeitpunkt zu Grunde gelegten Angaben noch zutreffend sind.

Dabei wird berücksichtigt:

- die anzuwendende Produktnorm zusammen mit etwaigen ergänzenden  

   Anforderungen

- gesetzlich geregelte Anforderungen

- etwaige zusätzliche vom Hersteller festgelegte Anforderungen

- die Fähigkeit des Herstellers, die vorgeschriebenen Anforderungen zu erfüllen

- Vertragsbedingungen und Termine


Anlage 5-2 Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung

5.3 
Technische Überprüfung

Die zu berücksichtigenden technischen Anforderungen schließen Folgendes ein:

- Festlegung der/s Grundwerkstoffe(s) und der Eigenschaften der Schweißverbindung

- Qualitäts- und Abnahmeanforderungen für Schweißnähte

- Lage, Zugänglichkeit und Schweißfolge, einschließlich der Zugänglichkeit für 

   Überprüfung und für zerstörungsfreie Prüfung

- die Angabe der Schweißverfahren, zerstörungsfreien Prüfverfahren und der 

   Wärmebehandlungsverfahren

- die Methode, die zur Qualifizierung von Schweißverfahren verwendet werden 
muss;

- die Qualifizierung des Personals

- Auswahl, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (z. B. für Werkstoffe und 

   Schweißnähte)

- Vereinbarungen zur Qualitätskontrolle einschließlich der etwaigen Einschaltung einer unabhängigen Prüfstelle

- Überwachung und Prüfung

- Untervergabe

- Wärmenachbehandlung

- andere schweißtechnische Anforderungen, z. B. Losprüfung von Schweißzusätzen, 

   Ferritgehalt des Schweißgutes, Aushärten, Wasserstoffgehalt, bleibende 

   Badsicherung, Hämmern, Oberflächenbearbeitung, Schweißprofil

- Anwendung von speziellen Verfahren (z. B. um volle Durchschweißung ohne 

   Badsicherung beim Schweißen von nur einer Seite zu erreichen)

- Abmessungen und Einzelheiten der Nahtvorbereitung und der fertigen Schweißnaht;

- Schweißnähte, die in Werkstätten oder andererorts auszuführen sind

- Umweltbedingungen, die einen Einfluss auf die Anwendung des Prozesses haben,   

   z. B. sehr niedrige Umgebungstemperaturbedingungen oder eine Notwendigkeit des 

   Schutzes gegen ungünstige Wetterbedingungen

- Handhabung bei mangelnder Übereinstimmung

Anlage 5-2 Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung
6
Untervergaben

Zur Sicherstellung der Qualität und Konformität der herzustellenden Produkte, setzten wir an unsere Lieferanten die gleichen Anforderung, denen wir uns auch selbst stellen.

Die Anforderungen dienen der Sicherstellung der Konformität der betreffenden Produkte mit der DIN EN 1090.


Wir überprüfen, ob der Unterlieferant den allgemeinen, personellen und technischen Anforderungen gerecht wird.

Der Unterlieferant hat Berichte und Dokumentationen über die ausgeführten Tätigkeiten zu erstellen, soweit diese erforderlich sind.

Er arbeitet im Auftrag und unter der Verantwortung der Fa. MUSTERMANN und wir stellen sicher, dass der Unterlieferant die zutreffenden Qualitätsanforderungen erfüllt.

Wir stellen dem Unterlieferanten alle Informationen zur Verfügung, damit er die allgemeinen und technischen Anforderungen erfüllen kann.

Zusatzanforderungen können, falls notwendig, festgelegt werden, um sicherzustellen, dass der Unterlieferant die technischen Anforderungen für das Lichtbogenschweißen und oder andere Schweißprozesse gemäß den erforderlichen gesetzlichen oder normativen Vorschriften erfüllt.

Sollte es Erforderlich sein, behalten wir uns vor, unsere Lieferanten zu Auditieren und zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere Lieferanten, welche keine CE-Zertifizierung und entsprechende Nachweise vorweisen können.


Anlage 6-1 Lieferantenliste

7
Einrichtungen

7.1
Fertigungs- und Prüfeinrichtungen

Die Fa. Mustermann verfügt über folgende Einrichtungen:

⎯  Schweißstromquellen und andere Maschinen

⎯ Einrichtungen für die Naht- und Oberflächenvorbereitung und zum Trennen, 

   einschließlich zum thermischen Schneiden

⎯ Einrichtungen zum Vorwärmen und zur Wärmenachbehandlung einschließlich 

   Geräten zur Temperaturanzeige;

⎯ Spann- und Schweißvorrichtungen;

⎯ Krane und Handhabungseinrichtungen, die für die Fertigung verwendet werden;

⎯ persönliche Arbeitsschutz- und sonstige Sicherheitseinrichtungen, die in 

   unmittelbarem Zusammenhang mit dem angewendeten Fertigungsprozess stehen;

⎯ Trockenöfen, Elektrodenköcher usw., die für die Behandlung der Schweißzusätze 

   verwendet werden;

⎯ Einrichtungen zur Oberflächenreinigung;

⎯ Einrichtungen für die zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen.
7.2
Beschreibung der Einrichtungen

Im den Anhängen 7-2 a-d listen wir die wichtigsten Fertigungs- und Prüfeinrichtungen auf. 

Besonders berücksichtigt werden die Krankapazität, die Bauteilabmessungen, die mechanischen und automatischen Schweißeinrichtungen, die Glühöfen für die Wärmebehandlungen und die Einrichtungen zum Walzen, Biegen und Trennen, sowie sonstige Fertigungs- und Montageeinrichtungen.

Anhang 7a-d Einrichtungen

7.3 
Eignung der Einrichtungen

Anhand der vorhandenen Einrichtungen prüfen wir die Eignung für den jeweiligen Anwendungszweck und Auftrag.

7.4 
Neue Einrichtungen

Nach der Anschaffung und dem Anschluss neuer Einrichtungen, prüfen wir diese auf eine einwandfreie Gebrauchsfähigkeit, Genauigkeit und Arbeitssicherheit.

Die Prüfungen werden in Übereinstimmung mit maßgebenden Normen durchgeführt und dokumentiert.

7.5 
Instandhaltung der Einrichtungen

Wir führen Instandhaltungskontrollen nach dokumentierten Plänen durch. 


Die Instandhaltungskontrollen beinhalten auch elektrische Kontrollen und Überprüfung der Arbeitssicherheit.

Anlagen 7-5 Instandhaltung und Wartung

8
Schweißtechnische und verwandte Tätigkeiten

8.1
Fertigungs- und Schweißplanung

Wir stellen sicher, dass eine ausreichende Fertigungs- und Schweißplanung durchgeführt wird.


Sie umfasst folgende Punkte:

- Festlegung der Reihenfolge, in der das Bauteil gefertigt wird (Einzelteilfertigung,       

  Baugruppen, Reihenfolge des Zusammenbaus)



- Festlegung der geforderten Fertigungs- und Schweißprozesse

- Anwendung geeigneter Verfahrensanweisungen für das Schweißen und für 

   verwandte   Prozesse

- Festlegung der Reihen- und Zeitfolge in der die Schweißnähte und die einzelnen 

   Prozesse auszuführen sind

- Festlegung der erforderlichen Überwachungen und Prüfungen

- Kennzeichnung und von Einzelteilen und Baugruppen soweit erforderlich

- Benennung des qualifizierten Personals

- Festlegung etwaiger Arbeits- und Verfahrensprüfungen


Anlage 8-1-1 Schweißplanung

8.2
Schweißanweisungen

Für die angewandten Schweißprozesse und Werkstoffe liegen Schweißanweisungen vor. Für abweichende Rahmenbedingungen werden neue Schweißanweisungen vor Fertigungsbeginn erstellt und qualifiziert.


Anlage 8-2-1
Liste der Schweißanweisungen und Schweißverfahrensqualifizierungen


Anlage 8-2-2
Vorlage WPS-Kehlnaht

Anlage 8-2-3
Vorlage WPS-Stumpfnaht

8.3
Qualifizierung von Schweißverfahren

Schweißverfahren werden entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendungsnorm qualifiziert. Die Qualifizierung erfolgt über eine Verfahrensprüfung, Arbeitsprüfung oder den Einsatz geprüfter Schweißzusätze. 
Für S355 bis EXC 2 wird auch eine Qualifizierung nach Standardschweißverfahren eingesetzt werden. Hierzu sind die zutreffenden WPS mit Verfahrenprüfung unseres Schweißmaschinenherstellers vorhanden. 

Die qualifizierte WPS gilt nur für die benannten Schweißmaschinen des jeweiligen Herstellers und unter der Voraussetzung, dass die Schweißmaschinen regelmäßig gewartet und überprüft werden.

(siehe auch DIN EN 1090-2, Tabelle 12)


Anlage 8-2-1
Liste der Schweißanweisungen und Schweißverfahrensqualifizierungen

8.4
Arbeitsanweisungen

Zur Unterweisung der Schweißer und zur Reproduzierbarkeit der auszuführenden Arbeiten,  werden in der Werkstatt Schweißanweisungen und bei Bedarf Arbeitsanweisungen erstellt.


Arbeitsanweisungen erfordern im Gegensatz zu Schweißanweisungen keine gesonderte Anerkennung nach DIN EN ISO 15607. 

Diese werden in der Fertigung zugänglich an den Arbeitsplätzen ausgelegt.

9
Schweißzusätze

9.1
Allgemeines

Die Verantwortung und Kontrolle der Schweißzusätze unterliegt der verantwortlichen Schweißaufsichtsperson (vSAP) unseres Betriebes.

In der Produktion kommt das Verfahren 135 (MAG) und das Verfahren 141 (WIG) zum Einsatz, auf der Baustelle das Verfahren 111 (E-Hand).

9.2
Lagerung und Handhabung
Die Lagerung und Handhabung der Schweißzusatzwerkstoffe erfolgt nach den Herstellervorschriften in einem abschließbaren, trockenen und beheizten Raum.

Elektroden werden in Warmhalteköcher mit regelbarer Temperatur rückgetrocknet.

10
Bestellung, Wareneingangskontrolle, Lagerung, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

10.1
Bestellung und Wareneingangskontrolle

Wareneingänge werden grundsätzlich überprüft und dokumentiert.

Grundlage hierzu sind die Bestellunterlagen und Qualitätsanforderungen.


Anlage 10-1-1
Bestellung Stahlwerkstoffe


Anlage 10-1-2 Wareneingangskontrolle


10.2
Lagerung und Handhabung

Die Lagerung der Grundwerkstoffe erfolgt so, dass keine nachteilige Beeinflussung oder Beschädigung auftreten kann. Das Lager ist in einer geschlossenen Halle.

Baustähle und CrNi-Stähle werden getrennt voneinander gelagert.

Tragende Stahlbauteile (Baugruppen und fertige Bauteile) werden so gelagert und gehandhabt, dass bleibende Verformungen, Verwerfungen und Oberflächenbeschädigungen ausgeschlossen werden.

Es werden die Schutzmaßnahme entsprechen DIN EN 1090-2, Tabelle 8 zu berücksichtigt.

10.3
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Eine Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit wird während des gesamten Fertigungsprozesses sichergestellt.

Je Ausführungsklasse und eingesetztem Grundwerkstoff wird eine Rückverfolgbarkeit chargenweise oder Los- bzw. Auftragsweise durchgeführt.

Wird eine konkrete Rückverfolgbarkeit, besondere Güten (z.B. Z-Güte) oder besondere Prüfungen (z. B. UT-Prüfung, Aufschweißbiegeversuch) gefordert, werden die entsprechenden Angaben (Chargennummer, Güten, Prüfungen) durch den Wareneingangsverantwortlichen auf den Stahlwerkstoffen gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung wird durch Umstempeln und durch Stempeln der Einzelteile sichergestellt.

Für diese Kennzeichnung ist der Produktionsleiter verantwortlich.

Je nach Erfordernis, werden folgende Dokumentationen für die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit angewandt:



⎯ Kennzeichnung von Fertigungsplänen und Arbeitsbegleitkarten

⎯ Kennzeichnung der Lage der Schweißnähte im Bauteil und Rückverfolgbarkeit 

   der Schweißer

⎯ Kennzeichnung der Verfahren für zerstörungsfreie Prüfungen und des Personals;

⎯ Kennzeichnung der Schweißzusätze (z. B. Bezeichnung, Markenname, Hersteller der  

   Schweißzusätze und Los- oder Schmelzennummern);

⎯ Kennzeichnung und/oder Rückverfolgbarkeit des Grundwerkstoffes (z. B. Typ, 

   Schmelzennummer);

⎯ Kennzeichnung der Lage von Reparaturen;

⎯ Kennzeichnung der Lage von Zusammenbauhilfen;

⎯ Rückverfolgbarkeit von vollmechanischen und automatischen Schweißanlagen zu 

   speziellen Schweißnähten;

⎯ Rückverfolgbarkeit von Schweißanweisungen zu speziellen Schweißnähten.

11
Wärmebehandlung / Wärmenachbehandlung

Die Wärmenachbehandlung/Wärmebehandlung wird auf den Grundwerkstoff, die Schweißverbindung und die Konstruktion abgestimmt.

Es werden entsprechende Anwendungsnormen und Kundenforderungen berücksichtigt.

Der Prozess der Wärmenachbehandlung/Wärmebehandlung wird dokumentiert.

Bei Vergabe der Wärmenachbehandlung wird auf korrekte Dokumentation durch den Unterlieferanten geachtet.
12
Spezielle Prozesse

12.1
Thermisches Schneiden

Die Eignung der innerbetrieblichen thermischen Schneidprozesse wird regelmäßig überprüft.


Hierzu werden das dünnste und dickste, sowie eine scharfkantige Ecke und ein kurvenförmiger Bogen einer repräsentativen Dicke überprüft.

Die geforderte Qualität der Schnittflächen wir über mindestens 200mm Länge überprüft.

Die scharfkantige Ecke und der kurvenförmige Bogen sollen eine gleichwertige Schnittkantenqualität aufweisen.

Die Bewertung der Schnittflächenqualität erfolgt nach DIN EN ISO 9013 und den Anforderungen nach DIN EN 1090-2, Tabelle 9

12.1.1
Härte der Schnittflächen

Zur Prüfung von Schneidprozessen, bei denen lokale Aufhärtungen zu erwarten sind (thermisches Schneiden, Scherschneiden, Stanzen), führen wir Verfahrensprüfungen zur Feststellung der Eignung des Verfahrens durch.

Hierzu werden am Konstruktionsmaterial, welches hinsichtlich lokaler Aufhärtung am anfälligsten ist 4 Proben entnommen und je 4 Härteprüfungen durchgeführt.

Die Grenzwerte der Tabelle 10 der DIN EN 1090-2 werden eingehalten.
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12.2
Schraubenverbindungen

12.2.1
Allgemeines und Vorbereitung der Schraubverbindungen

Schraubverbindungen werden nach der geltenden Anwendungsnorm- bzw. den Kundenvorgaben ausgewählt.

Schrauben, Muttern und Scheiben werden nur als komplette Garnituren eingesetzt.

Für planmäßig (und gleitfest) vorgespannte Schraubverbindungen werden nur Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 eingesetzt.

Ein CE-Kennzeichnung und der entsprechende Nachweis wir von unserem Lieferanten verlangt.

Bei auftragsbezogenem Schraubeneinsatz, werden 3.1 – Zeugnisse vom Lieferanten angefordert.

Das Schweißen an Schraubenverbindungen ist untersagt.

Löcher für Schraubverbindungen werden durch Bohren hergestellt und anschließend entgratet.

(Anmerkung: für Ausführungsklassen EXC3 und EXC4 ist das Stanzen ohne Aufreiben unzulässig) 

Vor dem Einbau werden alle Schraubengarnituren einer Sichtprüfung auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung unterzogen. Die Muttern sollen leichtgängig drehbar sein.

12.2.3
Anziehen

Vor dem Anziehen der Mutter wird geprüft, ob bei planmäßig vorgespannten Schraubverbindungen mindestens ein Gewindegang über die Mutter hinaus ragt.

Unmittelbar vor dem Aufbringen des Anzugsmomentes, kann die Mutter per Hand angezogen werden.

Muttern werden immer so angesetzt, dass nach der Herstellung der Verbindung das Herstellerkennzeichen sichtbar ist.

Für das Anziehen werden kalibrierte Drehmomentschlüssel eingesetzt. Diese werden 1x jährlich kalibriert.

nicht planmäßig vorgespannten Schraubverbindungen

Nicht planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen werden, wenn möglich, mit einem Ringschlüssel handfest angezogen. Es wird darauf geachtet, dass die verbundenen Teile flächig anliegen und die Schrauben nicht überlastet werden.

Die Schraubenlänge wird so gewählt, dass Gewindeüberstand mindestens 1 Gang beträgt.

planmäßig vorgespannter Schraubverbindungen

Für das Anziehen von planmäßig vorgespannten Schrauben werden geeignete Verfahren angewandt. Das Anziehen erfolgt immer durch Drehen der Mutter. Die Schraubenlänge wird so gewählt, dass ein Gewindeüberstand von ca. 4 Gewindegängen vorliegt.

Das Anziehen erfolgt schrittweise vom Teil mit der größten Steifigkeit zum Teil mit der größten Nachgiebigkeit. Mehrere Anziehvorgänge können erforderlich sein um ein gleichmäßiges Aufbringen der Vorspannkraft zu gewährleisten. Die Anziehreihenfolge wird festgelegt.

Die Eingesetzten Schraubengarnituren sind herstellerseitig vorgeschmiert und müssen so belassen werden. Einmal vorgespannte Schraubverbindungen werden nicht wieder eingesetzt.

Anlage 12-2 Schraubverbindungen

12.3
Korrosionsschutz

Entsprechend der geplanten Schutzdauer des Korrosionsschutzes und der Korrosivitätskategorie, wird der entsprechende Vorbereitungsgrad und das entsprechende Korrosionsschutzsystem nach DIN EN ISO 12944 und ZTV-Ing oder Vorgaben des Auftraggebers ausgewählt.

Bei feuerverzinkten Konstruktionen wird die DASt Richtlinie 022 beachtet.
Vor Beginn des Beschichtens werden notwendige oder vertraglich vereinbarte Überwachungen und Prüfungen durchgeführt:

- Überprüfung der Eignung der Beschichtungsstoffe

- Festlegung von Kontrollflächen (Kundenabsprache)

- Prüfung der Beschichtungsstoffe (Zulassung, Wareneingangskontrolle der Stoffe)

- Prüfung der Applikationsbedingungen und des Reinheitsgrades

- Prüfung der Sauberkeit Rauigkeit, Oberflächenfehler

- Farbmischung

Während des Beschichtens werden folgende Kontrollen durchgeführt:

- Applikationsbedingungen

- Messung der Nassschichtdicke

- Messung und Protokollierung der Trockenschichtdicke

- ausreichende Haftung der Zwischenschichten

- Kantenschutz

- Sichtprüfung auf: Läufer, Poren, Glanz, Farbkonstanz, Blasenbildung

- Farbmischung

Nach dem Beschichten werden folgende Kontrollen durchgeführt:

- Sichtprüfung auf: Läufer, Poren, Glanz, Farbkonstanz, Blasenbildung

- Messung und Protokollierung der Trockenschichtdicken

- Haftung der Beschichtung
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12.4
Montage
Für einen reibungslosen Montageablauf wird vor Beginn der Montage unser verantwortlicher Projekleiter eine Baustellenbegehung durchführen.

Besonderheiten und Einzelheiten werden mit dem Auftraggeber abgesprochen und dokumentiert.

Das Montageteam erhält vor Beginn der Arbeiten eine Montageanweisung bzw. einen Montageablaufplan, Übersichtszeichnungen und gegebenenfalls Fotos.
Die Angabe der Örtlichkeit, Werkzeugeinsatz und im Einzelfall die Angabe von besonderen Spezifikationen sind in den Anweisungen enthalten.

Verbindungsmittel, Kleinteile und Zubehör werden auf einer geeigneten Weise verpackt. Die Verpackung ist mit Auftragsnummer, Zeichnungsnummer, Anbauposition, Bauteilbezeichnung und Stückzahl zu kennzeichnen.

Den Transport von Großbauteilen übernimmt eine Spedition. Kleinteile werden im Montagefahrzeug mitgenommen. Vor den Zusammenbau sind alle Bauteile auf Transportschäden zu untersuchen.

Die Bauteile werden bei Anlieferung an der Baustelle so gehandhabt und gelagert, dass sie nicht beschädigt werden.

Die zum Einsatz kommenden Monteure verpflichten sich die Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Vor Montagebeginn wird eine Arbeitsschutzbelehrung durchgeführt.

Bei Einsatz von Mobilkranen werden Steuerkommandos mit dem Kranführer abgesprochen.

Schweißverbindungen bei der Montage werden nach Zeichnungsangaben und Schweißanweisungen ausgeführt.

Schraubverbindungen werden nach Anweisungen hergestellt.

Der eingesetzte Montageleiter / Projektleiter wird ein Bautagebuch / Checkliste zur Kontrolle der ausgeführten Arbeiten führen.

Futterbleche werden ab einer Mindeststärke von 2mm eingesetzt. Die mechanischen Festigkeitswerte der Futterbleche muss denen der angeschlossenen Bauteile entsprechen.

Vor Montage werden die Futterbleche nur grundiert und der fertige Korrosionsschutz ist im Nachgang herzustellen.
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13
Prüfung und Überwachung

13.1
Allgemeines

Wir legen die durchzuführenden Überwachungen und Prüfungen in Abhängigkeit der für das Bauteil geltenden gesetzlichen Regeln und Normen sowie Kundenforderungen fest. Die Überwachungen und Prüfungen werden zu einem geeigneten Zeitpunkt im Herstellungsprozess durchgeführt.


Anhang 13-1-1 WPK-Protokoll
Anhang 13-1-1 WPK-Protokoll (Variante 2)

Anhang 13-1-2 Schweißprotokoll

Anhang 13-1-2 Schweißprotokoll (Variante 2)
13.2
Überwachung und Prüfung vor dem Schweißen


Vor Beginn des Schweißens werden folgende Punkte überprüft:

⎯ Eignung und Gültigkeit der Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und Bediener;

⎯ Eignung der Schweißanweisungen;

⎯ Kennzeichnung der Grundwerkstoffe;

⎯ Kennzeichnung der Schweißzusätze;

⎯ Nahtvorbereitung (z. B. Form und Maße);

⎯ Zusammenbauen, Spannen und Heften;

⎯ etwaige besondere Anforderungen in der Schweißanweisung (z. B. Vermeiden von 

   Verzug);

⎯ Eignung der Arbeitsbedingungen für das Schweißen, einschließlich der 

   Umgebungsbedingungen.

13.3
Überwachung und Prüfung während des Schweißens

Während des Schweißens führen wir in geeigneten Zeitabständen die Überprüfung folgender Punkte durch:

⎯ die wesentlichen Schweißparameter (z. B. Schweißstrom, Lichtbogenspannung, 

   Schweißgeschwindigkeit);

⎯ Vorwärm-/Zwischenlagentemperatur;

⎯ Reinigung und Form der Raupen und Lagen des Schweißgutes;

⎯ Ausarbeiten der Wurzel;

⎯ Schweißfolge;

⎯ richtiger Gebrauch und Handhabung der Schweißzusätze;

⎯ Kontrolle des Verzuges;

⎯ etwaige Zwischenprüfungen (z. B. Maßkontrollen, Schweißnahtprüfungen, ect.).
13.4
Überwachung und Prüfung nach dem Schweißen

Nach dem Schweißen überprüfen wir die Übereinstimmung mit den maßgebenden Abnahme- und Konformitätskriterien:

⎯ durch Sichtprüfungen;

⎯ durch zerstörungsfreie Prüfungen;

⎯ durch zerstörende Prüfungen;

⎯ Form, Gestalt und Maße des Bauteils;

⎯ Ergebnisse und Berichte über die Behandlungen nach dem Schweißen (z. B. 

   Wärmenachbehandlung, Aushärten).

⎯ Sonderprüfungen z. B. Druckprüfung
13.5
Stand der Überwachung und Prüfung

Der jeweilige Stand Prüfung und Überwachung der Bauteile wird mit Unterschrift dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt über das WPK-Protokoll.
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14
Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen

Um ein Auslieferung von mangelhaften Bauteilen zu verhindern, wird bei der Feststellung von Abweichungen, das entsprechende Teil aus der Fertigung ausgesondert, gekennzeichnet und es werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet.

Die Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert und gegebenenfalls mit dem Kunden abgestimmt.

Nach Abschluss der Korrekturmaßnahmen, wird das Bauteil erneut überprüft.

Entspricht das Bauteil den Anforderungen wird es für den weiteren Fertigungsprozess oder die Auslieferung frei gegeben. Bei negativer Überprüfung erfolgt Neufertigung.

Im Abweichungsbericht werden Festlegungen zur zukünftigen Vermeidung des aufgetretenen Mangels getroffen.
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15
Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen

Mess- Überwachungs- und Prüfeinrichtungen werden katalogisiert und in regelmäßigen Abständen überprüft, kalibriert und gegebenenfalls ersetzt.


Anhang 15-1
Liste der Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen


Anhang 15-2
Karte für Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen

16
CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung

Die CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung erfolgt nach Fertigstellung und Prüfung des betreffenden Bauteiles.


Anlage 16-1 Bauteilspezifikation

Anlage 16-2 Leistungserklärung

Anlage 16-3 CE-Kennzeichnung

Anlage 16-4 CE-Kurzkennzeichen
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